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Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
04.05.2017 nach § 10 BauGB i. V. m. § 8 KVG LSA als Satzung.
Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 04.05.2017 mit Umweltbericht wird 
gebilligt.

- Satzungsbeschluss – 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.2015 (Beschluss Nr. 
2015/StR/08/005) die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) beschlossen.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) mit der dazugehörigen 
Begründung wurde am 16.06.2016 vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) gebilligt, und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde beschlossen (Beschluss Nr. 
2016/StR/13/002). Die öffentliche Auslegung fand vom 04. 07. bis 05.08. 2016 statt. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4(2) BauGB um 
Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 gebeten. 

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 
Die Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte (Abwägungsbeschluss des Stadtrates).
Der vorliegende Planentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
04.05.2017 (Anlage 1) sowie die Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 
04.05.2017 (Anlage 2) sind entsprechend dem Abwägungsbeschluss korrigiert worden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Satzungsbeschluss entsprechend dem Beschlussentwurf 
zu fassen.






ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 10 000


Maßstab 1 : 25 000


Stadt Köthen (Anhalt)


Topographische Karte (DTK)@ Geobasis-DE/ LVermGeo LSA,
2014 / A 18-311-2010-7 Maßstab 1 : 25 000


Topographische Karte (DTK)@ Geobasis-DE/ LVermGeo LSA,
2014 / A 18-311-2010-7


B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Maßstab  1 : 1 000


Plangebiet
der 2. Änderung


Bebauungsplan Nr. 9


Stand: 04.05.2017


Datei: 170502 2. Änd. BP 9
           Satzung


��������	�
��������		�
�������������


��������������������
����������


����
����	��������	������������


- mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 85 BauO LSA - 


− Satzungs−
  exemplar −


Satzungsbeschluss Anlage 1







Planzeichenerklärung


GE
eingeschränktes Gewerbegebiet
(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO)


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9


GRZ 0,4 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)


h = 10m    maximale Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)


      Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)


e


Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)


Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)


Anpflanzen von Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)


Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)


private GrünflächepG


Einfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)


(§ 9 Abs. 7 BauGB)


- ungefähre Lage







A
m


 H
olländerw


eg


Friedrich-Ebert-S
traße


A
kazienstraß


e


Heinrichsplatz


GEe


GEe


h=10m0.4TG 3


--


5.00


pG


5.00


Liegenschaftskarte (ALK)
© Geobasis-DE/LVermGeo LSA,
2014/ A 18-311-2010-7


Teil A: Planzeichnung


Nutzungsschablone


Bezeichnung
des Teilgebietes


Grundflächen-
zahl


maximale Höhe
baulicher Anlagen


Baugebiet
Anzahl der
Vollgeschosse Bauweise


Rechtliche Wirkung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 �Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der Stadt Köthen (Anhalt)
In dem in der Planzeichnung festgelegten Geltungsbereich wird durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes in den Bebauungsplan Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 
Kranbau Köthen GmbH" eingegriffen. Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 'Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" gelten mit 
deren Rechtswirksamkeit ausschließlich die Festsetzungen im Teil A: Planzeichnung und im Teil B: Textliche Festsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der Stadt Köthen (Anhalt). 
Die mit dem Ursprungs - Bebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften gemäß § 85 BauO LSA gelten weiter auch für das Änderungsgebiet. 







Teil B:
Textliche Festsetzungen


1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO


   In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO  nur Gewerbebetriebe zulässig,  
   wenn sie gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO mischgebietstypischen Charakter besitzen und das Wohnen nicht wesentlich stören. 
   Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig, wenn sie das Zentrenrelevante Sortiment -  
   „Köthener Liste“ gemäß geltendem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Köthen (Anhalt) (siehe Seite 13 
   der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9) vertreiben.
   Die nach BauNVO § 8 Abs. 2 Nr. 1 - Lagerplätze und Nr. 3 - Tankstellen - allgemein zulässigen sowie nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 
   - Vergnügungsstätten - ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen.


2. Nicht überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO


   Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ sind auch außerhalb der festgesetzten 
   Baugrenze aufgrund von § 23 Abs. 5 BauNVO Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig.
   Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO sowie Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind auf der 
   nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 


3. Private Grünfläche gemäß § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB/ Fläche zum Anpflanzen von Bäumen gemäß 


   § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 


   Auf der privaten Grünfläche sind 8 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Pflanzabstand der einzelnen Gehölze 
   hat mind. 6 m zu betragen. Die Pflanzung des ersten Gehölzes beginnt mit einem Mindestabstand von 3 m zur geplanten 
   Zufahrt. Der 5 m breite Grünstreifen ist als Rasenfläche herzustellen und dauerhaft zu pflegen.  


   Gehölzart und Pflanzqualität: Hainbuche (Carpinus betulus ´Fastigiata´), Hochstamm, StU= 10/12, 3xv. mit Ballen


4. Anpflanzen von Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB


   Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist auf einer Gesamtlänge von 40 m eine zweireihige Strauchhecke 
   zu pflanzen. Auf Grund der bestehenden Pflasterfläche wird die Pflanzung unterbrochen und in zwei Abschnitten ausgeführt.
   Die Pflanzstreifen der Strauchhecke haben eine Gesamtbreite von 2,50 m. Der Pflanzabstand der Sträucher untereinander 
   beträgt 1,00 m. Der Abstand der Reihen beträgt 1,00 m. Die Reihen werden mit einem Versatz von 0,50 m ausgeführt. Es 
   werden insgesamt 80 Heckensträucher der nachfolgenden Laubgehölzarten gepflanzt. Es sind mind. 5 verschiedene 
   Straucharten zu pflanzen. 
   Die Pflanzung erfolgt in Gruppen mit mind. 3 Sträuchern je Art. Die Sträucher müssen eine Pflanzqualität von mind. 2xv., 
   o.B., Mindesthöhe 60 cm -100 cm aufweisen. 
   Die Ausführung der ersten Pflanzreihe erfolgt mit einem Mindestabstand von 1,0 m von der Grundstücksgrenze.


   Gehölzarten:
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)


   Liguster (Ligustrum vulgare)
   Berberitze (Berberis vulgaris)
   Hundsrose (Rosa canina)
   Alpen Johannisbeere (Ribes alpinum)
   Schneebeere (Symphoricarpus albus)
   Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
   Spierstrauch (Spirea i.S.)


   Die Ausgleichsmaßnahmen (textliche Festsetzung Nr. 3 und 4) müssen spätestens zwölf Monate nach Rechtswirksamkeit 
   der 2. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der 
   Stadt Köthen (Anhalt) fachgerecht ausgeführt werden.


5. Gestaltung der Aufstellflächen § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB


   Die Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind in wassergebundener Bauweise herzustellen.





Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE 1 Planzeichnung in Einzelblättern.pdf
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1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 


1.1 Anlass der Planung 


Der Planungsanlass für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehe-


maligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Köthen (Anhalt) ergibt sich 


aufgrund des Ansiedlungswunsches des Autohandels City Mobile Köthen auf dem 


Grundstück ‚Friedrich- Ebert- Straße‘ Nr. 40.  


Das für den Autohandel vorgesehene Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des 


BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRAN-


BAU KÖTHEN GMBH“. Der BEBAUUNGSPLAN NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ wurde rechtswirksam am 19.03.2004 


und die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist rechtswirksam seit dem 25.04.2014. 


 


1.2 Ziele und Zweck der Planung  


Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die planungs- und bauplanungsrecht-


lichen Voraussetzungen für die geplante Ansiedlung des Autohandels geschaffen. 


Ziele der Planung sind insbesondere: 


- die Schaffung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen  


für die Ansiedlung eines Autohandels 


- die Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse  


- die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich  


des Naturschutzes und der Landschaftspflege  


- die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und Sicherung der  


hierfür erforderlichen Ausgleichsflächen 


- die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und 


- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 


Die Änderung des Bebauungsplanes schafft die Rechtsgrundlage für die Ansiedlung 


eines Autohandels in einem bestehenden Gewerbegebiet. Aufgrund der besseren Aus-


lastung der vorhandenen Infrastruktur erfolgt insgesamt ein schonender Umgang mit 


Grund und Boden und die geordnete städtebauliche Entwicklung bleibt gewahrt. 


Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BAUGB wird eine 


Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 


und im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
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2. Angaben zum Plangebiet  


2.1  Abgrenzung des Änderungsgebietes 


Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befindet sich innerhalb 


des Geltungsbereichs des BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ der Stadt Köthen (Anhalt).  


Das Änderungsgebiet umfasst die Flurstücke 26/4, 27/5 und 27/6 der Flur 21 in der 


Gemarkung Köthen und hat eine Größe von ca. 0,46 ha. 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der von der Änderung betroffene Berei-


che sind auf dem Übersichtsplan der Anlagen 1 und 2 dargestellt.  


 


2.2  Beschreibung des Änderungsgebietes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Blick von Südwesten auf das 
Änderungsgebiet. 
Es ist der westliche Teilbe-
reich zu erkennen, der im Ur-
sprungs-Bebauungsplan als 
private Grünfläche festgesetzt 
ist.  
Im Vordergrund ist die Straße 
‚Am Holländer Weg‘ (B 185) 
und im Hintergrund der Kreu-
zungsbereich mit der ‚Fried-
rich-Ebert- Straße‘ zu sehen. 


Blick von Norden, von der 
‚Friedrich-Ebert-Straße‘ auf 
das Änderungsgebiet.  
Der auf dem Foto zu erken-
nende Baumbestand ist im 
Ursprungs-Bebauungsplan 
festgesetzt und bleibt mit der 
2. Änderung weiterhin erhal-
ten.  
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Blick von Westen, von der 
B185 (‚Am Holländer Weg‘) 
auf das Änderungsgebiet.  
Am rechten Bildrand - neben 
dem Bauzaun - ist die neu 
geplante Zufahrt des Ände-
rungsgebietes vorgesehen. 
Der im Bildhintergrund er-
sichtliche Altgehölzbestand 
befindet sich innerhalb des 
Änderungsgebietes und 
bleibt im Bestand erhalten.  


 


 


Blick von Süden auf die zu-
künftige Kfz-Aufstellfläche 
des Autohandels. Dieser 
Teilbereich ist im Ursprungs-
Bebauungsplan als private 
Grünfläche festgesetzt. Im 
Bildvordergrund ist eine 
Pflasterfläche zu erkennen, 
die hinteren Bereiche sind 
unversiegelt. 


Blick vom Grundstück nach 
Osten auf die Teilfläche des 
Flurstücks 27/5. 
Die aktuelle Nutzung ent-
spricht der eines Hausgartens 
mit Rasenflächen, Sträuchern 
und Altbaumbestand.  
 


 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  8 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�
 


 


2.3 Altlasten 


Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, verfügt als zuständige Behörde über ein 


flächendeckendes Kataster von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Boden-


veränderungen. 


Gemäß Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld vom 19.01.2016 befinden sich Flurstücke im nordwestlichen Randbereich des 


Ursprungs-Bebauungsplanes innerhalb einer Altlastenverdachtsfläche (Altstandort), 


welche unter der Katasternummer 20088 und der Bezeichnung „Förderanlagen- und 


Kranbau GmbH BT I“ registriert ist. Bei dem Altstandort handelt es sich um den ehe-


maligen Betriebsteil I des VEB Förderanlagen- und Kranbau Köthen (vormals Junkers 


Werke). Für den Standort liegen u.a. Gefährdungsabschätzungen aus den Jahren 1993 


(Boden) und 2007 (Grundwasser) sowie eine Bewertung zum B-Plan Nr. 9 aus dem Jahr 


1998 der Erwin Weßling GmbH vor. Es wurden auf dem Gesamtstandort verschiedene 


Kontaminationsverdachts- und Kontaminationsflächen (KVF) festgestellt und unter-


sucht. Insgesamt wurden 6 Flächen ausgewiesen, deren Böden nachweislich erheblich 


mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Zudem existiert für 16 Teilflächen rele-


vanter Altlastenverdacht.  


Für den Änderungsbereich wurden keine Kontaminationsflächen ausgewiesen. Die 


nächstgelegene ausgewiesene Kontaminationsfläche liegt in östlicher Richtung  


ca. 300 m entfernt.  


Untersuchungen (Rammkernsondierungen) erfolgten im Bereich der im Rahmen der 2. 


Änderung beplanten Grundstücke aus historischen Gesichtspunkten nicht, da dieser 


Teilbereich nicht industriell genutzt wurde.  


 


Blick von Süden nach Nor-
den auf die südöstliche 
Grundstücksfläche. 
Hier ist wieder die im vorhe-
rigen Foto beschriebene 
hausgartenähnliche Struktur 
zu erkennen.  
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Das vormals an diesem Standort befindliche Junkers-Werk war im 2. Weltkrieg  


(1944/ 45) jedoch Ziel strategischer Luftangriffe. Im Ergebnis der diesbezüglich durch-


geführten Recherche und Luftbildauswertung unter Berücksichtigung der örtliche Bo-


denverhältnisse (relativ weicher Untergrund) sowie im Hinblick auf die Tatsache, dass 


sowohl 1944/ 45 als auch nachfolgend keine systematische und flächendeckende Suche 


bzw. Bergung von Munition erfolgte, kann ein Vorhandensein von Bombenblindgän-


gern nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft grundsätzlich auch den Bereich der im 


Rahmen der 2. Änderung beplanten Grundstücke. 


Gemäß Stellungnahme des Landkreises Anhat-Bitterfeld vom 14.07.2016 ist das Plan-


gebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen (siehe Kap. 8 ‚Hinweise‘). 


 


 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen 
3.1 Raumordnung 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA) 


gemäß der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gül-


tig ab 12.03.11) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, 


die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des 


Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. 


- Mittelzentrum entlang der überregionalen Entwicklungsachse von europäischer 


Bedeutung zwischen Magdeburg und Halle sowie entlang der überregionalen 


Entwicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung zwischen Bernburg und 


Dessau-Roßlau  


- Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


- überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraßen (B 183, B 185, L 145 und B6n - 


Planung) und die Bahnstrecken Magdeburg – Halle und Dessau-Roßlau – Bern-


burg als überregionale Schienenverbindung 


Für das Plangebiet und die unmittelbar angrenzenden Flächen trifft der LEP LSA keine 


flächenkonkreten Aussagen. 


In Ziel 37 Nr. 7 des LEP LSA wird Köthen (Anhalt) als Mittelzentrum festgelegt. Mit-


telzentrum ist hierbei der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsge-


biet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städte-


baulichen Entwicklung. Der zentrale Ort wird durch die Regionalplanung im Einver-


nehmen mit den Städten räumlich abgegrenzt. 


Darüber hinaus wird mit dem geplanten Vorhaben auch den Zielen 59 und 60 des LEP 


LSA entsprochen. Alle bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere an 


den Zentralen Orten, haben eine besondere Bedeutung für Unternehmensansiedlungen 


und -entwicklung. (Ziel 59 LEP LSA). Die Erweiterung dieser Gebiete liegt im öffentli-
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chen Interesse und hat Vorrang vor anderen Nutzungen und der Neuerschließung von 


Flächen (Ziel 60 LEP LSA). 


Gemäß Stellungnahme des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 


10.01.2016 wird von Seiten der obersten Landesentwicklungsbehörde (Referat 44) fest-


gestellt, dass die vorliegende Planung nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbean-


spruchend oder raumbeeinflussend ist und demzufolge eine landesplanerische Abstim-


mung nicht erforderlich ist. 


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-


BITTERFELD-WITTENBERG (REP A-B-W) wurde durch die Regionalversammlung am 


07.10.2005 beschlossen, am 09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde ge-


nehmigt und ist seit dem 24.12.2006 in Kraft.  


Allgemein wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Wissenschaftszentrum/ Bestand und als 


Standort für Kultur und Denkmalpflege/ Bestand ausgewiesen.  


Gemäß kartografischer Darstellung wird das Plangebiet selbst als Schwerpunktstandort 


für Industrie und Gewerbe/ Bestand dargestellt. Die westlich des Plangebietes verlau-


fende Straße ‚Am Holländer Weg‘ (B 185) wird als Hauptverkehrsstraße mit Landesbe-


deutung (Planung - abgestimmt) und die nördlich verlaufende ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ 


als Straße mit regionaler Bedeutung (Bestand) ausgewiesen.  


Derzeit befindet sich der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION 


ANHALT- BITTERFELD- WITTENBERG MIT DEN PLANINHALTEN „RAUMSTRUKTUR, 


STANDORTPOTENZIALE, TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND FREIRAUMSTRUKTUR“ (REP 


A-B-W - 1. ENTWURF) in Neuaufstellung.  


In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der 


Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und 


Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen oder von Personen des Privatrechts, die der 


Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung 


bedürfen, gemäß § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- oder Ermessungsentscheidungen zu 


berücksichtigen. 


Entsprechend Ziel 1 Nr. 4 REP A-B-W – 1. Entwurf wird der in Ziel 58 LEP 2010 fest-


gelegte Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie-  und Gewerbeflächen 


„Köthen“ dahingehend präzisiert, dass dieser die Flächen des Gebietes Köthen „Ost“ 


umfasst.  


Das Plangebiet befindet sich innerhalb der räumlichen Abgrenzung des Vorrangstandor-


tes für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen. 


Im SACHLICHEN TEILPLAN „DASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN 


IN DER PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“, beschlossen durch 


die Regionalversammlung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landespla-
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nungsbehörde am 23.06.2014, wird der Stadt Köthen (Anhalt) die zentralörtliche Funk-


tion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mittelzentrum ist laut Kap. 3.1.3.1 der im Zu-


sammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Städte einschließlich 


seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das 


Plangebiet befindet sich innerhalb der im Ziel 1 i.V.m. Beikarte A.2 im Anhang A des 


Sachlichen Teilplans „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Pla-


nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten räumlichen Abgrenzung des 


Mittelzentrums Köthen (Anhalt). 


Der SACHLICHE TEILPLAN „NUTZUNG DER WINDENERGIE IN DER PLANUNGSREGION AN-


HALT- BITTERFELD- WITTENBERG“ wurde am 27.05.2016 durch die Regionalversamm-


lung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg beschlossen 


(Beschluss-Nr. 05/2016). 


Das geplante Vorhaben entspricht grundsätzlich den Vorgaben des REP A-B-W und 


steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 


 


3.2 Bauleit- und Landschaftsplanung 


Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) stellt als vorbereitender 


Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebauli-


chen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung nach den voraussehbaren Be-


dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar. Im rechtswirksamen Flächennut-


zungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BE-


BAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU 


KÖTHEN GMBH“ als „Gewerbliche Baufläche“ und als „Grünfläche“ dargestellt (siehe 


Anlage 3). Bereits im Rahmen der Aufstellung des Ursprungs-Bebauungsplanes wurde 


die Grünfläche nicht mehr entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan ent-


lang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘, sondern entlang der Straße ‚Am Holländer Weg‘ fest-


gesetzt. Diese geringfügige Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungs-


planes entsprach seinerzeit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BAUGB. So verhält 


es sich weiterhin im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9. 


Obwohl sich die Lage und Ausdehnung der Nutzungen gegeneinander verschoben ha-


ben, sind die Grundzüge der Planung weiterhin beibehalten worden. 


Die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ wird gemäß § 8 Abs. 2 BAUGB aus dem 


Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) entwickelt. 
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Der LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997) enthält für den Gel-


tungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes folgende Inhalte: 


- Gewerbliche Baufläche mit Nutzungsregelung (Nr. N45): 


BPlan Gebiet Nr. 9 (Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen 


GmbH) 


Umsetzung der im Grünordnungsplan geforderten Kompensationsmaßnahmen 


(SAUER & KLIMPEL 1996), Minimierung der Neuversiegelung, weitgehende Re-


genwasserversickerung vor Ort, Erhalt und Aufwertung vorhandener Grün- und 


Ruderalflächen, Schaffung neuer Grünverbindungen innerhalb des Gebietes (Bio-


topvernetzung), Entsiegelung auf Teilflächen. 


- Grünfläche Parkanlage mit Nutzungsregelung (Nr. N44): 


Kranbaugelände, nordwestlicher Teil, südlich Osterköthen 


Erhalt, Gestaltung und Pflege der parkartigen Grünflächen innerhalb des Industrie- 


und Gewerbegebietes südlich der ‚Merziener Straße‘. Bei Nachpflanzungen keine 


Verwendung von Hybridpappeln, stattdessen Nachpflanzung von einheimischen, 


standortgerechten Gehölzen. 


Erhalt von Alleen und Baumreihen entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ 


- Grundsätzlich wurden die o.g. Inhalte des Landschaftsplanes im Rahmen der Auf-


stellung des Ursprungs- BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


bereits berücksichtigt und abgewogen. Wie bereits zum Kap. Flächennutzungspla-


nung dargelegt, wurden im Rahmen der vorliegenden Änderung zwar die Lage und 


Ausdehnung der Nutzungen gegeneinander verschoben, die Grundzüge der Planung 


sind aber weiterhin beibehalten worden. Dies betrifft vor allem die Nutzungsrege-


lungen, die sich allerdings nicht mehr in Richtung Freiraumnutzung orientieren, 


sondern in erster Linie an der Nutzung des Gewerbestandortes für den An- und 


Verkauf von Kfz. Der Erhalt der Bäume im Änderungsgebiet wird auch weiterhin 


durch geeignete Festsetzungen sichergestellt. Die Allee entlang der ‚Friedrich-


Ebert-Straße’ befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden Ände-


rung. 


Im Ursprungs - BEBAUUNGSPLAN NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLA-


GEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ist das Ände-


rungsgebiet als eingeschränktes Gewerbegebiet (Ausschluss von Lagerstätten, Tankstel-


len, Vergnügungsstätten und Einzelhandel; mischgebietstypische Gewerbebetriebe) und 


als private Grünfläche (in Überlagerung mit Flächen zum Anpflanzen sowie mit Bin-


dungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) 


festgesetzt. 
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Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans grenzt im Osten an den Gel-


tungsbereich der 1. Änderung (vgl. Anlage 1). Dieser Bereich wird durch die Planung 


nicht berührt. 


 


3.3 Sonstige Planungen 


Ausbau der B 185 


In der Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost vom 


21.12.2015 wird mitgeteilt, dass die Landesstraßenbaubehörde den Ausbau der B 185 


(ursprünglich B 183) plant und demnach sich das Plangebiet im Ausbaubereich des 


Knotenpunktes ‚Akazienstraße‘ / ‚Am Holländer Weg‘ / ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ befin-


det. Für den Knotenausbau wurden im Rahmen der Vorplanung verschiedene Varianten 


betrachtet, in deren Ergebnis sich die Variante „Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage“ als 


die Vorzugsvariante herausstellte (siehe Anlage 4). Diese Variante hat für den An-


schluss des Plangebietes zur Folge, dass dieser nur für den Rechtsverkehr (rechts Her-


ausfahren, rechts Hineinfahren) benutzbar ist. 


Weiterhin wird für die Realisierung der Vorzugsvariante ein Teil der festgesetzten pri-


vaten Grünfläche als Fläche für den Straßenausbau benötigt. In Bezug auf die Anbin-


dung und die benötigten Flächen für den Straßenausbau sind mit der Landesstraßenbau-


behörde detaillierte Abstimmungen zu führen.  


Der Grundstückseigentümer hat sich grundsätzlich bereit erklärt, eine Teilfläche der 


festgesetzten privaten Grünfläche gemäß der in der Anlage 4 dargestellten Größenord-


nung für den Ausbau des Knotenpunktes bereitzustellen.  


Von der Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche im Rahmen der vorliegenden Planung 


wird abgesehen, da die Planungen der Landesstraßenbaubehörde noch nicht abgeschlos-


sen und noch Änderungen möglich sind. 


 


 


4. Inhalte der Änderung 


4.1 Festsetzungen im Änderungsgebiet 


In der folgenden Übersicht sind die bisherigen Festsetzungen den geplanten Festsetzun-


gen des Änderungsgebietes gegenübergestellt. 
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Änderungsgebiet bisherige Festsetzungen des B-Plan Nr. 9 


„Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 


und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt 


Köthen (Anhalt) 


Festsetzungen der 2. Änderung des B-


Planes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 


Förderanlagen- und Kranbau Köthen 


GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt) 


Flurstück 27/5 
Flur 28 
(ca. 2.555m²) 


 


Flurstücke 26/4, 
27/6 Flur 28  
(ca. 2.055m²) 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,7 
h = 10m 
Erhaltung von Bäumen 
 


private Grünfläche, überlagernd mit Um-
grenzung von Flächen zum Anpflanzen u. 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
u. sonst. Bepflanzungen 


 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,4 
h = 10m 
Erhaltung von Bäumen 
 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,4 
h = 10m 


private Grünfläche, überlagernd mit Umgren-
zung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men 


Anpflanzung von Sträuchern 


Erhaltung von Bäumen 


Nachfolgend werden die Festsetzungen im Einzelnen erläutert und begründet. 


Der Bereich der 2. Änderung ist im Ursprungs-Bebauungsplan als eingeschränktes Ge-


werbegebiet (Ausschluss von Lagerplätzen, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Ein-


zelhandel; mischgebietstypische Gewerbebetriebe - siehe unten) und als private Grün-


fläche (in Überlagerung mit Flächen zum Anpflanzen sowie mit Bindungen und für die 


Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) festgesetzt: 


 


 


 


 


 
 


Der generelle Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben steht der Ansiedlung eines Auto-


handels entgegen. In der Begründung zum Ursprungs-Bebauungsplan wird diese Fest-


setzung damit begründet, dass negative Auswirkungen auf die Handelsstruktur des sa-


nierten Innerstadtgebietes vermieden werden sollen. Für die Unterschutzstellung der 


innerstädtischen Strukturen ist jedoch nicht ein genereller Ausschluss von Einzelhandel 


erforderlich, sondern lediglich der Ausschluss des sog. zentrenrelevanten Sortiments. 


Dieses Sortiment ist im geltenden EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE 


KREISSTADT KÖTHEN (ANHALT), Zentrenrelevantes Sortiment - „Köthener Liste“ zu-


sammengestellt. 
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Mit der Ansiedlung eines Autohandels im Änderungsgebiet sind für die innerstädtische 


Handelsstruktur der Stadt Köthen (Anhalt) keine negativen Auswirkungen verbunden. 


Ebenfalls sind mit der geplanten Ansiedlung keine sonstigen negativen Auswirkungen 


verbunden. Der Autohandel verursacht keine Emissionen, die über den Störungsgrad 


eines in einem eingeschränkten Gewerbegebiet zulässigen Gewerbebetriebes hinausge-


hen. Ebenso fügt sich die geplante Nutzung in die vorhandene Nutzungsstruktur der 


Umgebung ein und wertet bei entsprechender Gestaltung (siehe grünordnerische Fest-


setzungen) das Stadtbild an diesem exponierten Standort auf.  


Aus diesen Gründen erfolgt für den Änderungsbereich eine separate textliche Festset-


zung zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben. Die übrigen Festsetzungen zur Art 


der baulichen Nutzung bleiben entsprechend der im Ursprungs-Bebauungsplan vorge-


nommenen Typisierung und Gliederung erhalten. 
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Textliche Festsetzung: 


1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BAUNVO 


In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 BAUNVO  


nur Gewerbebetriebe zulässig, wenn sie gemäß § 1 Abs. 4 BAUNVO mischgebietstypi-


schen Charakter besitzen und das Wohnen nicht wesentlich stören.  


Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig, wenn sie das zen-


trenrelevante Sortiment - „Köthener Liste“ gemäß geltendem Einzelhandels- und Zen-


trenkonzept für die Kreisstadt Köthen (Anhalt) vertreiben. 


Die nach BAUNVO § 8 Abs. 2 Nr. 1 - Lagerplätze und Nr. 3 - Tankstellen - allgemein 


zulässigen sowie nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 - Vergnügungsstätten - ausnahmsweise zulässi-


gen Nutzungen werden ausgeschlossen. 


Um das geplante Bauvorhaben zu realisieren, wird eine ca. 2.055 qm große private 


Grünfläche in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ geändert.  


Mit der Überplanung der privaten Grünfläche und der damit einhergehenden Erweite-


rung des eingeschränkten Gewerbegebietes wird erreicht, dass in diesem Bereich eine 


Aufstellfläche für die zum Verkauf angebotenen Kfz genutzt werden kann. Die Errich-


tung dieser Aufstellflächen wird auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 


(durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt) ermöglicht. Die Ausführung dieser 


Aufstellfläche sind an besondere Gestaltungsanforderungen („in wassergebundener 


Bauweise“) gebunden. 


Aus diesem Grunde wird die textliche Festsetzung Nr. 3.0 ‚Überbaubare Grundstücks-


flächen (§9 (1) Nr. 2 BauGB)‘ des Ursprungs-Bebauungsplanes für das Änderungsge-


biet wie folgt modifiziert.  


Textliche Festsetzung: 


2. Nicht überbaubare Grundstücksfläche gemäß 23 Abs. 4 BAUNVO 


Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ sind 


auch außerhalb der festgesetzten Baugrenze aufgrund von § 23 Abs. 5 BAUNVO Gara-


gen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BAUNVO unzulässig.  


Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BAUNVO sowie Aufstellflächen für die zum 


Verkauf angebotenen Kfz sind auf der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 


Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes wird ein Eingriff in Natur und 


Landschaft vorbereitet, der entsprechend auszugleichen ist. Für die Überplanung der 


Grünfläche in ein Gewerbegebiet sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Des Weite-


ren sind Ersatzpflanzungen für bereits gefällte Bäume auf dem Grundstück zu leisten. 
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Als erste Ausgleichsmaßnahme ist entlang der westlichen Plangebietsgrenze eine pri-


vate Grünfläche, überlagert mit einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, festgesetzt. 


Innerhalb dieser Fläche werden die erforderlichen Ersatzpflanzungen für den bereits 


entnommenen Gehölzbestand (Baumfällgenehmigung vom 04.11.2014) vollzogen. Auf 


eine exakte Festlegung der Baumstandorte wird verzichtet, da sich der Pflanzbereich 


aufgrund der geplanten Straßenbaumaßnahme im Kreuzungsbereich der B 185 verän-


dern wird (vgl. Anlage 4: ‚Vorplanung zum Knotenpunktausbau der B 185‘). Diesbe-


züglich soll eine Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger erfolgen und nach Mög-


lichkeit ein fortgeschrittener Planungsstand abgewartet werden. 


Textliche Festsetzung: 


3. Private Grünfläche gemäß § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB 


Auf der privaten Grünfläche sind 8 Bäume zu pflanzen und dauerhalft zu erhalten. Der 


Pflanzabstand der einzelnen Gehölze hat mind. 6m zu betragen. Die Pflanzung des ers-


ten Gehölzes beginnt mit einem Mindestabstand von 3m zur geplanten Zufahrt. Der 5m 


breite Grünstreifen ist als Rasenfläche herzustellen und dauerhaft zu pflegen.  


Gehölzart und Pflanzqualität: Hainbuche (Carpinus betulus ´Fastigiata´), Hochstamm, 


StU= 10/12, 3xv. mit Ballen 


Als weitere Ausgleichsmaßnahme ist entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze, im 


Bereich des zukünftigen Erschließungsbereiches zur B 185, die Pflanzung einer 


Strauchhecke mit nachfolgenden Ausführungsdetails festgesetzt.  


Textliche Festsetzung: 


4. Anpflanzen von Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BAUGB 


Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist auf einer Gesamtlänge von 


40m eine zweireihige Strauchhecke zu pflanzen. Aufgrund der bestehenden Pflasterflä-


che wird die Pflanzung unterbrochen und in zwei Abschnitten ausgeführt. 


Die Pflanzstreifen der Strauchhecke haben eine Gesamtbreite von 2,50m. Der Pflanzab-


stand der Sträucher untereinander beträgt 1,00m. Der Abstand der Reihen beträgt 


1,00m. Die Reihen werden mit einem Versatz von 0,50m ausgeführt. Es werden insge-


samt 80 Heckensträucher der nachfolgenden Laubgehölzarten gepflanzt. Es sind mind. 5 


verschiedene Straucharten zu pflanzen.  


Die Pflanzung erfolgt in Gruppen mit mind. 3 Sträuchern je Art. Die Sträucher müssen 


eine Pflanzqualität von mind. 2xv., o.B., Mindesthöhe 60cm -100cm aufweisen.  


Die Ausführung der ersten Pflanzreihe erfolgt mit einem Mindestabstand von 1,0m von 


der Grundstücksgrenze. 
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Gehölzarten:  


Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 


Liguster (Ligustrum vulgare) 


Berberitze (Berberis vulgaris) 


Hundsrose (Rosa canina) 


Alpen Johannisbeere (Ribes alpinum) 


Schneebeere (Symphoricarpus albus) 


Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 


Spierstrauch (Spirea i.S.) 


Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens zwölf Monate nach Rechtswirksamkeit 


der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH" DER STADT KÖTHEN (ANHALT) fachgerecht 


ausgeführt werden. 


Die vorhandenen Bäume im Plangebiet werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BAUGB zur 


Erhaltung festgesetzt. Bei Abgang bzw. Verlust sind diese gemäß SATZUNG DER STADT 


KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER BÄUME (BAUMSCHUTZ-


SATZUNG) entsprechend zu ersetzen. 


Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen der Böden des Geltungsbereiches 


wird festgesetzt, dass alle zusätzlich erforderlichen Stellflächen in wasserdurchlässiger 


Bauweise hergestellt werden müssen. 


Textliche Festsetzung: 


5. Gestaltung der Aufstellflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 


Die Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind in wassergebundener  


Bauweise herzustellen. 


Des Weiteren ist für die ausreichende Erschließung des Änderungsgebietes eine neue 


Zufahrt von der B 185 „Am Holländer Weg“ im Südwesten des Flurstücks 26/4 vorge-


sehen. Der exakte Standort wird mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Köthen 


(Anhalt) festgelegt. Im Rahmen der vorliegenden Änderung ist eine Einfahrt gemäß  


§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BAUGB von der Straße ‚Am Holländer Weg‘ aus festgesetzt. Da 


die Einfahrt noch nicht abgestimmt ist, erfolgt in der Planzeichnung eine generalisierte 


Darstellung. 
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4.2 Rechtliche Wirkung der 2. Änderung 


Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes wird in den BEBAUUNGSPLAN NR. 9 "GE-


LÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“, rechts-


wirksam seit dem 19.03.2004, eingegriffen. Die 1. Änderung wird von dem Änderungs-


bereich der vorliegenden Änderung nicht berührt. Im Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG 


DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND 


KRANBAU KÖTHEN GMBH“ gelten mit deren Rechtswirksamkeit ausschließlich die Fest-


setzungen im teil A: Panzeichnung und Teil B: Textlichen Festsetzungen der 2. ÄNDE-


RUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- 


UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT). 


Die mit dem Ursprungs- Bebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften gemäß  


§ 85 BAUO LSA gelten weiter auch für das Änderungsgebiet. 


 
 


5. Umweltbericht 


5.1 Ausgangssituation 


Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befindet sich innerhalb 


des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanla-


gen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt). Da mit der 2. Änderung 


des Bebauungsplanes eine derzeit festgesetzte „Private Grünfläche“ in ein „einge-


schränktes Gewerbegebiet“ geändert wird, stellt dies einen Eingriff in den Naturhaus-


halt dar, der für die einzelnen Schutzgüter auch negative Auswirkungen zur Folge hat. 


Auf die Inhalte der Änderungen der Nutzungen sowie ihre Auswirkungen auf den Na-


turhaushalt und die einzelnen Schutzgüter wird in den nachfolgenden Ausführungen 


näher eingegangen.  


Bestandteil der Umweltprüfung ist die Bewertung des Eingriffs mittels Flächenbilanzie-


rung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt (siehe Kap. 5.3.3 ‚Flächenbi-


lanzierung‘).  


Für die Bewertung der Umweltsituation ist nicht der aktuelle Zustand des Änderungs-


gebietes maßgebend, sondern sind die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungspla-


nes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der 


Stadt Köthen (Anhalt) heranzuziehen. Hiernach lässt sich das Änderungsgebiet in zwei 


Bereiche einteilen, nämlich einerseits als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ und ande-


rerseits als „Private Grünfläche“.  


Zur besseren Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die ein-


zelnen Schutzgüter wird im nachfolgenden diese Zweiteilung der Flächen beibehalten 


und beschreibt mit Teilfläche 1 das bereits bestehende „eingeschränkte Gewerbege-


biet“ und mit Teilfläche 2 die „private Grünfläche“. 
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Gemäß den Festsetzungen im Ursprungs-Bebauungsplan gilt für das festgesetzte Ge-


werbegebiet (Teilfläche 1) die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 als Maßgabe für die 


maximal überbaubare Grundfläche. Da die Festsetzung zur GRZ nicht weiter konkreti-


siert wurde, besteht gemäß §19 (4) BAUNVO die Möglichkeit der Überschreitung bis 


zur GRZ von 0,8.  


Die Bewertung der im bestehenden Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetz-


ten Teilfläche 2 erfolgt entsprechend vorliegender Grundlagen. Wie in der unten ste-


henden Abbildung dargestellt, setzt das im Bebauungsplan verwandte Planzeichen für 


die „private Grünfläche“ in Kombination sowohl eine Erhaltungs- als auch eine An-


pflanzbindung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Für die private Grünfläche werden im Ursprungs-Bebauungsplan ausschließlich die 


nachfolgenden grünordnerischen Festsetzungen (Pkt.5.3.1) getroffen: 


 


Ausschnitt aus dem aus 
dem Ursprungs- BEBAU-


UNGSPLAN NR. 9 „GELÄNDE 


DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU 


KÖTHEN GMBH“ DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT) 
 
Geltungsbereiches der  
2. Änderung mit den zwei-
geteilten Festsetzungen: 
Eingeschränktes Gewerbe-
gebiet (Teilfläche 1) und 
Private Grünfläche (Teilflä-
che 2). 


Teilfläche 2 


Teilfläche 1 
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Diese grünordnerischen Festsetzungen sind aus nachfolgenden Gründen nicht rechtssi-


cher formuliert: 


• Das Planzeichen zur grünordnerischen Festsetzung in der Planzeichnung des Ur-


sprungs- Bebauungsplanes ist nicht eindeutig formuliert und lässt Interpretati-


onsspielräume zu. Es ist nicht ersichtlich, ob eine umgrenzende oder eine flächi-


ge Ausführung der Pflanzung vorgesehen ist 


• das Planzeichen „Erhaltung in Überlagerung mit Anpflanzen von Bäumen und 


Sträuchern“ ist nicht mehr nachvollziehbar, da insbesondere keine Angaben zum 


Ausgangsbestand vorliegen 


• fehlende Konkretisierung der Teilfestsetzung a) zum Anpflanzen von Bäumen 


und Sträuchern), die ohne quantitative Angabe der Pflanzausführung erfolgte 


• fehlende Konkretisierung der Teilfestsetzung c), die keine Flächenangaben zur 


Baumanpflanzung beinhaltet.  


Aufgrund der eingeschränkten Aussagekraft dieser grünordnerischen Festsetzung des 


Ursprungs- Bebauungsplanes wird zur Ermittlung der Bestandssituation für die „private 


Grünfläche“ die nachfolgende Interpretation angestellt. 


• Die Darstellung der grünordnerischen Festsetzung im Ursprungs- Bebauungs-


plan „Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ wird als eine 


flächige Zuordnung angesehen. 


• Trotz der alleinigen textlichen, grünordnerischen Festsetzung (5.1.3) von „Flä-


chen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ innerhalb der „privaten 


Grünfläche“ im Ursprungs- Bebauungsplan wird von der im B-Plan festgesetz-


ten zeichnerischen Kombination ausgegangen, die neben der Anpflanzung auch 


eine Erhaltungsbindung des Gehölzbestandes vorsieht.  


• Für sogenannte Eingriffsteilgebiete des Ursprungs- Bebauungsplanes wurden 


zum Ausgleich des mit der Planung verbundenen Eingriffs die entsprechende 


„Zuordnungsfestsetzungen“ (Pkt. 6.5) getroffen. Das Änderungsgebiet der 2. 


Änderung des Bebauungsplanes befindet sich außerhalb eines solchen Eingriff-


steilgebietes. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die ursprüngli-


che Festsetzung einer „privaten Grünfläche“ auch nicht vordergründig zur Aus-


führung von Kompensationsmaßnahmen vorgesehen war, sondern vielmehr aus 


gestalterischen Aspekten heraus erfolgte. Dieser gestalterische Hintergrund für 


die Festsetzung begründet sich ebenfalls durch die exponierte Lage der Fläche 


im angrenzenden öffentlichen Straßenraum und wird zusätzlich durch den orts-


bildprägenden Altbaumbestandes verstärkt.  


Aufgrund der fehlenden quantitativen Pflanzangaben innerhalb der grünordnerischen 


Festsetzung und der vorherigen Ausführungen, kann die „private Grünfläche“ gemäß 
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der Biotoptypenzuordnung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt ver-


gleichsweise einem Siedlungsbiotop zugeordnet werden.  


Für die im weiterführenden Text unter Kap. 5.3.3 ausgeführte Flächenbilanzierung er-


folgte eine Konkretisierung dieses Siedlungsbiotopes mit der Zuordnung als „sonstige 


Parkfläche“ (PYC). Diese, im Vergleich zu einer sonstigen, nicht parkartigen Grünflä-


che aufgewertete Einstufung erfolgte aufgrund des vorhandenen Altbaumbestandes. Die 


geringfügige Abwertung des Biotopbestandes, die mit einem Wertpunkt auf 9WP vor-


genommen wurde, begründet sich durch die Lage innerhalb bereits bestehender Gewer-


beflächen in unmittelbarer Nachbarschaft zu stark frequentierten Straßen. Es wird ein-


geschätzt, das die dadurch resultierende Vorbelastung bzw. Beeinträchtigung zu einer 


Abweichung der ansonsten üblichen Ausstattung dieses Biotoptyps führt. Des Weiteren 


ist die Abwertung durch die für eine Parkfläche geringe Flächengröße begründet. 


Baumfällgenehmigung  


Mit Datum vom 04.11.2014 wurde dem Antrag des Vorhabenträgers zur Fällung von 


insgesamt 4 Laubgehölzen von der Stadt Köthen (Anhalt) stattgegeben. Für die Fällung 


der 4 Laubgehölze, die zwischenzeitlich gefällt wurden, müssen gemäß Baumfällge-


nehmigungsbescheid Ersatzpflanzungen in Form von 8 Einzelgehölzen auf dem Grund-


stück vorgenommen werden.  


 


5.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile 


Naturräumliche Einordnung des Plangebietes 


Entsprechend vorliegendem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997), 


zählt das Planungsgebiet zur Landschaftseinheit ´Köthener Ackerland´.  


Die Stadt Köthen (Anhalt) befindet sich im zentralen Bereich dieser Landschaftseinheit, 


welche im Norden vom „Magdeburg-Wittenberger Elbtal und untere Mulde“, im Osten 


von der „Mosigkauer Heide“ sowie im Süden und Westen von der „Fuhneniederung“ 


begrenzt wird.  


Die Einheit des Köthener Ackerlandes ist als einheitliche und vorwiegend ebene Abtra-


gungsfläche mit vereinzelten Erhebungen zu charakterisieren,  


Nutzungsbezogene Merkmale dieser Landschaftseinheit sind eine Armut an Struktu-


relementen und eine großflächige intensive ackerbauliche Bodennutzung.  


Der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) liegt östlich der Innenstadt von Köthen und der Eisenbahntrasse Halle-


Magdeburg. Er befindet sich im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereiches des Be-


bauungsplanes Nr. 9 und grenzt im Nordosten unmittelbar an eine „Private Grünfläche“ 


(Geltungsbereich der 1. ÄNDERUNG DES B-PLAN NR. 9) mit parkähnlichem Charakter. 
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5.2.1 Schutzgut Boden 


Der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage der Stadt Köthen (Anhalt) und 


ist durch überwiegende anthropogene Nutzung und teilweise Bautätigkeit geprägt bzw. 


vorbelastet, so dass die Böden in diesem Bereich gegenüber denen der umgebenden 


Landschaft wesentlich stärker in ihrer Natürlichkeit beeinträchtigt sind. Innerhalb der 


gewerblich genutzten Fläche befinden sich vollversiegelte Gebäude- und Pflasterflä-


chen. Die unbefestigten Bodenflächen des Geltungsbereiches sind als Scherrasen- und 


Gehölzflächen mit überwiegend Altbaumbestand ausgebildet. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Böden im Geltungsbereich der vorliegen-


den Änderung des Bebauungsplanes im Hinblick auf die natürlichen Bodenfunktionen 


aufgrund der überwiegend anthropogenen und gewerblichen Nutzung beeinträchtigt und 


insgesamt von geringer Wertigkeit sind. 


 


5.2.2 Schutzgut Wasser 


Bestand 


Oberflächengewässer 


Klassifizierte Fließgewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und werden von 


diesen auch nicht tangiert.  


Grundwasser 


Der Grundwasserflurabstand im Stadtbereich von Köthen variiert zwischen 2m und 


10m, wobei sich der Abstand insgesamt von Süden nach Norden verringert. Die 


Grundwasserfließrichtung verläuft in Richtung Ziethe.  


Genaue Angaben zum Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Plans „Gelände der ehe-


maligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt) liegen 


nicht vor. 


In Hinsicht auf das Schutzgut Wasser befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet ge-


ringer Wertigkeit. 


 


5.2.3 Schutzgut Klima/ Luft 


Bestand 


Das Gebiet um die Stadt Köthen (Anhalt) wird dem östlichen Rand des herzynischen 


Trockengebietes im Klimaraum des ostdeutschen Binnenlandklimas zugeordnet.  
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Der subkontinentale Klimacharakter ist von einer geringen jährlichen Niederschlags-


menge und von einem ausgesprochenen Sommermaximum der Niederschläge (hoher 


Anteil konvektiver Starkniederschläge in Form von Schauern und Gewittern) geprägt. 


Gemäß LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, Entwurf (1997) beträgt die mittlere 


jährliche Niederschlagshöhe unter 500 mm. Die Region zählt damit zu den trockensten 


Landschaften Mitteleuropas.   


Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt ca. 8,5 °Celsius. Das Mittel des kältesten 


Monats Januar schwankt um den Gefrierpunkt, die mittlere Lufttemperatur im wärmsten 


Monat Juli beträgt ca. 18 °Celsius.  


Der Geltungsbereich der 2. Änderung befindet sich innerhalb der Ortslage der Stadt 


Köthen. Der Strahlungs- und Wärmehaushalt innerhalb eines Ballungsgebietes weicht 


von dem der umgebenden Landschaft ab, da er durch die Art und Weise der Bebauung, 


deren Dichte und Versieglungsgrad beeinflusst wird. Je größer der Versieglungsgrad, 


desto größer die bodennahe Erwärmung. Auf natürlicher Bodenfläche kann sich durch 


die bestehende Vegetation und deren Verdunstungsleistung die Luft wieder schneller 


abkühlen als in bebauten Gebieten. Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen aufgrund 


der teilweise gewerblichen Vornutzung sowohl versiegelte als auch teilversiegelte Flä-


chen. Die unbebauten Bodenflächen bestehen als parkähnliche Grünflächen. Von be-


sonderer Bedeutung ist der Altbaumbestand, der aufgrund seiner teilweise geschlosse-


nen Kronenausbildung für ausgeglichene kleinklimatische Verhältnisse sorgt.  


Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Plangebiet in einem Gebiet geringer 


Wertigkeit in Hinsicht auf das Schutzgut Klima/ Luft befindet. 


 


5.2.4 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 


Potentielle natürliche Vegetation 


Die potentielle natürliche Vegetation beschreibt das natürliche Vegetationsinventar, d.h. 


diejenigen Pflanzengesellschaften, die sich unter den heutigen Klima- und Bodenbedin-


gungen aufgrund des derzeitigen regionalen Wildpflanzenbestandes einstellen würden, 


wenn jede direkte Einflussnahme des Menschen auf die Pflanzendecke unterbliebe. 


Gemäß KARTE DER POTENTIELLEN NATÜRLICHEN VEGETATION VON SACHSEN-ANHALT 


würde sich in der Umgebung des Plangebietes ohne menschlichen Einfluss ein Typi-


scher Haselwurz-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald ausbilden. Dabei handelt 


es sich um einen mehrschichtigen lichten Laubmischwald mit gut wüchsigen Bäumen, 


einer artenreichen, gut entwickelten und gräserreichen Strauchschicht. Die Aspektfolge 


dieses Waldtyps ist ausgeprägt mit deutlichem Frühjahrsaspekt. Bestimmende Baumar-


ten sind Trauben-Eiche (Quercus petraea), Hain-Buche (Carpinus betulus) und Winter-


Linde (Tilia cordata).  
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Bestand  


Der Geltungsbereich befindet sich der Ortslage der Stadt Köthen (Anhalt) und schließt 


an seiner westlichen und nördlichen Seite unmittelbar an den öffentlichen Verkehrsbe-


reich. Bis auf den nordöstlichen Bereich, der sich im Übergangsbereich einer großflä-


chigen und parkähnlichen privaten Grünfläche befindet (1. ÄNDERUNG B-PLAN NR. 9 


„GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT)), ist der Geltungsbereich ausschließlich von Versieglungsflä-


chen umgeben.  


Gemäß dem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) (1997) befinden sich im 


Geltungsbereich keine geschützten Biotope.  


Wie bereits ausgeführt, weicht der aktuelle Bestand, insbesondere die „private Grünflä-


che“, von den Festsetzungen des Ursprungs- Bebauungsplanes ab.  


Gemäß der aktuellen Nutzung bestehen auf der im Ursprungs- Bebauungsplan als „pri-


vate Grünfläche“ festgesetzten Fläche überwiegend ruderalisierter Scherrasen, eine ver-


siegelte Pflasterfläche und in den Randbereichen Altbaumbestände. Für die zukünftige 


Nutzung als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ wurde ein Teilbereich der Rasenfläche 


sowie 4 Bestandsgehölze bereits entfernt und es wurde dort eine Aufstellfläche für Pkw 


in geschotterter Bauweise geschaffen.  


Auf der Teilfläche 1 bestehen neben einem Gebäude ebenfalls versiegelte Pflasterflä-


chen sowie in Vorbereitung der Nutzungsänderung - nördlich des Bestandsgebäudes - 


geschotterte Flächen. Die unbefestigten Bodenflächen befinden sich insbesondere um 


den südlichen und östlichen Gebäudebereich und unterliegen augenscheinlich einer 


hausgartenähnlichen Nutzung, mit überwiegender Scherrasenfläche und vereinzelten 


Staudenbeeten. Entlang der Grundstücksgrenzen und auch innerhalb der Rasenfläche ist 


ein wertvoller und erhaltenswerter Altbaumbestand mit überwiegend heimischen Laub-


gehölzarten ausgeprägt.  


Aufgrund der geringen Flächengröße, der Lage innerhalb der Ortslage von Köthen (An-


halt) und aufgrund der überwiegend anthropogenen Nutzung auf teilbebauter Fläche ist 


der allgemeine Grad der Natürlichkeit der Vegetation bis auf den Altbaumbestand als 


gering einzuschätzen. Dieser Altbaumbestand ist hinsichtlich der Avifauna von beson-


derer Bedeutung. Außer dem erhaltenswerten Gehölzbestand ist die im Geltungsbereich 


ausgeprägte Vegetation eher artenarm, nicht selten, nicht besonders geschützt und anth-


ropogenen Ursprungs und daher leicht ersetzbar.  


Der Geltungsbereich der 2. Änderung schließt bis auf den nordöstlichen Bereich, der an 


eine parkähnliche Grünfläche grenzt, unmittelbar an die stark verdichteten bzw. versie-


gelten Verkehrs- und Gewerbeflächen an. Diese unterliegen einer starken anthropoge-


nen Vorbelastung, die nur begrenzten Lebensraum für Tierarten bieten. Durch die be-
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schriebene inselartige Lage inmitten von Gewerbe- und Verkehrsflächen ist ein Bio-


topverbund sehr stark begrenzt bzw. kaum vorhanden. 


Es ist davon auszugehen, dass seltene bzw. gefährdete Arten an Flora und Fauna nicht 


vorhanden sind. Eine gesonderte faunistische Untersuchung wurde nicht durchgeführt.  


Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Plangebiet bis auf den Altbaumbestand als 


Gebiet geringer Wertigkeit in Hinsicht auf die Schutzgüter Biotope, Pflanzen und Tiere 


einzustufen ist. 


Maßgeblich für die Beurteilung des Biotopbestandes der 2. Änderung des Bebauungs-


planes sind abweichend von der beschriebenen, aktuellen Nutzung die Festsetzungen 


des rechtskräftig geltenden BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT).  


Aufgrund der undifferenzierten grünordnerischen Festsetzungen aus dem Ursprungs- 


Bebauungsplan wird für die Bestandssituation der Teilfläche 2 gemäß der Biotoptypen-


zuordnung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt die Festlegung für eine 


„sonstige Parkanlage“ für die Bestandssituation vorgenommen.  


 


5.2.5 Schutzgut Landschaft 


Bestand 


Das Änderungsgebiet befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage der Stadt Köthen 


(Anhalt) und ist mit Ausnahme einer im Nordwesten angrenzenden, parkähnlichen 


Grünfläche von versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen umgeben. Charakteristisch 


für die bereits teilweise gewerblich genutzte Teilfläche 1 sind einerseits der Gebäudebe-


stand mit versiegelten Flächen sowie die Ausprägung artenarmer Scherrasenrestbestän-


de. Auf der anderen Seite prägen Altbaumbestände überwiegend heimischer Laubgehöl-


zarten, die insbesondere im östlichen Grundstücksbereich ausgeprägt sind, das Erschei-


nungsbild des Standortes. 


Der Geltungsbereich ist standörtlich als besonders für das Ortsbild einzustufen, da es 


wegen seiner exponierten Lage an stark befahrenen Straßen sowie aufgrund des höheren 


Geländeniveaus optisch besser wahrgenommen wird. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Geltungsbereich aufgrund der exponierten 


Lage einen aus optischer Sicht sensiblen Standort darstellt. Der Altbaumbestand ist in-


nerhalb der bereits teilweise gegebenen, gewerblichen Nutzung von großer Bedeutung 


für das Ortsbild.  
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5.2.6 Schutzgut Mensch 


Vorbemerkung: 


Das Schutzgut "Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung" umfasst sämtliche 


Faktoren der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der innerhalb 


des Plangebiets oder seines Wirkungsbereichs arbeitenden und wohnenden Menschen 


auswirken können. Hierzu zählen insbesondere 


• der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von  


§ 3 Abs. 1 BIMSCHG, d.h. vor allem Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 


Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-


gen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen 


• der Schutz vor Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen 


• die zu erwartenden klimatischen Veränderungen, soweit sie sich auf die Ge-


sundheit und das Wohlbefinden der Menschen innerhalb des Plangebiets oder 


seines Wirkungsbereichs auswirken 


• Beeinträchtigungen bestehender und geplanter Erholungsmöglichkeiten inner-


halb des Änderungsgebietes oder seiner Wirkungsbereiche. 


Bestand 


Immissionssituation: 


Bei der Beurteilung der Immissionssituation ist insbesondere die Lärm- und Abgasbe-


lastung (auch aus dem Gewerbegebiet selbst) zu beachten. Zusätzlich ist der Geltungs-


bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 durch seine innerörtliche Lage im 


angrenzenden Kreuzungsbereich hochfrequentierter Straßen mit hohem Verkehrsauf-


kommen stark vorbelastet. 


Bodenverunreinigungen/ Altlasten: 


Im nordwestlichen Randbereich des Ursprungs- Bebauungsplanes befinden sich Flur-


stücke innerhalb einer Altlastenverdachtsfläche (Altstandort), welche unter der Katas-


ternummer 20088 und der Bezeichnung „Förderanalgen- und Kranbau GmbH BT I“ 


registriert ist. Des Weiteren ist das Plangebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausge-


wiesen (vgl. Kap. 2.3 ‚Altlasten‘ und Kap. 7 ‚Hinweise‘). 


Klimatische Belastungen: 


Klimatische Belastungen spielen aufgrund der geringen Flächengröße eine eher unter-


geordnete Rolle. Der vorhandene Altbaumbestand ist für das standörtliche Kleinklima 


von großer Bedeutung.  


Erholungseignung: 


Der Geltungsbereich der 2 .Änderung des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Ortslage 


von Köthen (Anhalt) und fernab von Sehenswürdigkeiten und Schutzgebieten. Die Er-
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holungseignung im Geltungsbereich ist aufgrund der Vornutzung als Gewerbegebiet als 


gering einzustufen.  


 


5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 


Bestand 


Innerhalb des Änderungsgebietes befinden sich keine obertägig sichtbaren Bau- und 


Kulturdenkmäler. Aus historischen Unterlagen (Fotomaterial) ist ersichtlich, das im 


westlichen Bereich der Teilfläche 2, ein Denkmal gestanden hat. Heute erinnert daran 


noch die versiegelte Grundfläche. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Plangebiet in einem Gebiet geringer 


Wertigkeit aus der Sicht der Kultur- und Sachgüter befindet. 


 


5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 


Für die Bewertung der Umweltsituation auf den Teilflächen 1 und 2 sind nicht der 


momentane Zustand des Änderungsgebietes maßgebend, sondern die Festsetzungen des 


rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 


Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt). Diese weichen von den Festset-


zungen der 2. Bebauungsplanänderung ab.  


Die nachfolgende Übersicht zeigt die inhaltlichen Änderungen der Teilflächen innerhalb 


des bestehenden Bebauungsplangebietes. 


Änderungsgebiet bisherige Festsetzungen im B-Plan Nr. 9 


„Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 


und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt 


Köthen (Anhalt) 


2. Änderung des B-Planes Nr. 9 „Gelände 


der ehemaligen Förderanlagen- und Kran-


bau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen 


(Anhalt) 


Teilfläche 1 


(Flurstück 27/5, 
Flur 28) 


2.555m² 


 


Teilfläche 2 


(Flurstück 26/4, 
Flur 28 (1.603m²) 


Flurstück 27/6, 
Flur 28 (452m²)) 


2.055m² 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,7 , überbaubar 0,8 (§19(4)  
BauNVO) 


h = 10m 


 


private Grünfläche, überlagernd mit Um-
grenzung von Flächen zum Anpflanzen u. 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
u. sonst. Bepflanzungen 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,4, überbaubar 0,6 (§19(4) BauNVO) 


h = 10m 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,4, überbaubar 0,6 (§ 19(4) BauNVO) 


h = 10m 


private Grünfläche, überlagernd mit Umgren-
zung von Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 


Anpflanzung von Sträuchern 
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Aus der Tabelle geht hervor, dass sich durch die Festsetzungen der 2. Änderung des 


Bebauungsplanes der Anteil der maximal bebaubaren Fläche auf der Teilfläche 1 redu-


ziert. Auf der Teilfläche 2, die bisher als „private Grünfläche“ festgesetzt ist, wird 


erstmalig eine Bebauung ermöglicht.  


Die Festsetzungen der 2. Änderung des bezeichneten Bebauungsplanes haben Auswir-


kungen auf die einzelnen Schutzgüter und stellen somit einen Eingriff in den Natur-


haushalt dar. Welche Auswirkungen sich im Einzelnen durch die Anlage, den Betrieb 


und den Bau der geplanten Gewerbegebietserweiterung ergeben können, sind in der 


nachfolgenden Übersicht der Tabelle 2 (Umweltauswirkungen) zusammengefasst.   
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Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes mit den Teilflächen 1 und 2 


wurde im bisherigen Textverlauf einer Einzelbetrachtung unterzogen. Die Nutzungsän-


derungen, die sich infolge der Festsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes auf 


den gesamten Geltungsbereich ergeben, werden in der nachfolgenden Übersicht in Ta-


belle 3 quantitativ erfasst.  


Tabelle 2: Flächennutzungen im Geltungsbereich der w. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9: 


Eingriffsbewertung  Fläche in m² 


Bestand (Ausgangssituation B-Plan Nr. 9)   


Gewerbegebiet, überbaubare Fläche GRZ 0,8* 2.044 
Gewerbegebiet nicht überbaubar 301 
Gewerbegebiet, zu erhalt. Baumbestand (7 x 30m²) 210 


Private Grünfläche, sonstige Parkanlage 2.055 


Summe Ist-Wert 4.610 


Eingriffsbewertung Fläche in m² 


Planung    


Gewerbegebiet, überbaubare Fläche (GRZ=0,4) 1.714 


Gewerbegebiet, wassergebunden (GRZ 0,2)** 857 


Scherrasen 924 


zu erhalt. Baumbestand (23x30m²) 690 


Ausgleichspflanzung (Strauchhecke) 100 


Private Grünfläche (Ersatzpflanzung Baumreihe) 32 


Private Grünfläche Scherrasen 293 


Summe Plan-Wert 4.610 


*einschließlich der Überschreitung nach §19 (4) BAUNVO 
** zusätzliche GRZ von 0,2 aufgrund Überschreitung nach § 19 (4) BAUNVO 


In der Tabelle 2 ist im oberen Abschnitt die Bestandssituation des Ursprungs- Bebau-


ungsplanes aufgeführt. Auf der bereits gewerblich genutzten Teilfläche 1 kann die 


Grundfläche gemäß der im Ursprungs- Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bis zu 


80% überbaut werden, was einer Fläche von 2.044m² entspricht. Die übrigen unbebau-


ten Bereiche der Teilfläche 1 sowie die Teilfläche 2 bestehen als Grünflächen mit Alt-


baumbestand. 


Im unteren Tabellenabschnitt sind die einzelnen Nutzungen der 2. Änderung des be-


zeichneten Bebauungsplanes aufgeführt. Im Vergleich zur Bestandssituation wird der 


Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche auf insgesamt 40% (GRZ=0,4) reduziert. 


Gemäß §19 (4) BAUNVO können für die Errichtung der geplanten Aufstellflächen zu-


sätzliche Flächenversiegelungen in wassergebundenen Bauweise vorgenommen werden. 


Der Anteil der insgesamt überbaubaren bzw. voll- und teilversiegelbaren Fläche im zu-


künftigen Gewerbegebiet  beträgt somit insgesamt 60%. 
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Die unbebauten Flächen der 2. Änderung des Bebauungsplanes umfassen neben dem 


Bestand an Scherrasen und dem zu erhaltenen Baumbestand auch Flächen für Aus-


gleichs- und Ersatzmaßnahmen.  


Mit der Durchführung der 2. Änderung des bezeichneten Bebauungsplanes wird dem 


allgemeinen Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. 


Innerhalb des Geltungsbereiches und in der angrenzenden Umgebung befinden sich 


bereits Gewerbeflächen. Es besteht der Bedarf für die Erweiterung des Gewerbegebietes 


unter der Voraussetzung, dass eine direkte Erschließung von der angrenzenden B183 


geschaffen wird. Der Geltungsbereich ist entsprechend seiner Größe und Ausstattung 


für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes geeignet.  


Zusammenfassend wird prognostiziert, dass die geplante Nutzungsänderung im Ände-


rungsgebiet zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter führen 


wird.  


 


5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 


Eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 


Planung muss folgenden Ausgangszustand berücksichtigen: 


• die aktuelle Flächennutzung und die sich daraus ableitenden Entwicklungsten-


denzen 


• die im rechtswirksamen Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen und die sich 


daraus ableitenden Entwicklungsmöglichkeiten. 


Insbesondere für den unbebauten Teilbereich des Geltungsbereiches führt eine weitere 


Nichtnutzung langfristig zur Veränderung des allgemeinen Erscheinungsbildes. Auf der 


Grünfläche ist davon auszugehen, dass eine fortschreitende Verbuschung stattfinden 


und sich längerfristig sukzessiver Gehölzbestände entwickeln würde.  


Eine ausbleibende Pflege und Nichtnutzung führt unweigerlich zur nachteiligen Beein-


trächtigung des Erscheinungsbildes und langfristig zur Verwahrlosung der Fläche. Auf-


grund der exponierten Lage des Pangebietes unterliegt jegliche, insbesondere nachteili-


ge Veränderung des Erscheinungsbildes, der unmittelbaren Wahrnehmung. Es kann 


nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine derartige Entwicklung langfristig auch 


nachteilig für die Wirtschaftlichkeit angrenzender Gewerbetreibende auswirkt. 


Die Nichtdurchführung der Planung widerspricht dem Grundsatz des sparsamen Um-


gangs mit Grund und Boden. Eine derzeit im rechtskräftig bestehenden Bebauungsplan 


als „private Grünfläche“ festgesetzte Fläche besteht weiterhin ohne diesbezügliche Nut-


zung. Sie befindet sich inselartig inmitten von Gewerbe- und Verkehrsflächen und ver-


hindert aufgrund dieser Festsetzung die Erweiterung und Nutzung einer bereits beste-
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henden gewerblich genutzten Fläche sowie deren erforderliche Erschließung über die 


unmittelbar angrenzende B 185. Der bestehende und intakte Gebäudebestand wird 


durch eine ausbleibende Nutzungsänderung dem Verfall preisgegeben.  


 


5.5 Abhandlung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BAUGB 


5.5.1  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 


Der § 1 a Abs. 2 Nr. 2 BAUGB regelt die Berücksichtigung der Vermeidung und des 


Ausgleichs der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung. 


Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) ist der Verursacher 


eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 


zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmen-


den Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-


chen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-


pflege erforderlich ist. 


Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung werden mit den geänderten Festsetzun-


gen für ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ auf der Teilfläche 1 keine Maßnahmen 


vorbereitet, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 8a BNATSCHG in 


Verbindung mit § 1 a BAUGB erfüllen. Durch die geänderten Festsetzungen zum Maß 


der baulichen Nutzung ergibt sich eine Verringerung der maximal überbaubaren Fläche 


um 0,2. Dies wirkt sich auf den Standort der Teilfläche 1 mit einer geringfügigen Ver-


besserung für Natur und Landschaft positiv aus.  


Anders verhält es sich auf der Teilfläche 2. Die Teilfläche 2 ist im bestehenden Bebau-


ungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt. Die in Folge der Nutzungsänderung in ein 


„eingeschränktes Gewerbegebiet“ vorgenommene Änderung der Festsetzung stellt für 


die Teilfläche 2 einen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Die Festsetzungen DER 2. ÄN-


DERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- 


UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ermöglichen eine Neu-


versieglung bislang unbebauter Flächen, was einen Eingriff in den Naturhaushalt dar-


stellt und für die in Folge dessen Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden. 


Die Erweiterung einer bereits gewerblich genutzten Teilfläche kann aufgrund der stan-


dörtlichen Gegebenheiten als Vermeidungsmaßnahme angesehen werden, da als Alter-


native stattdessen keine unbebauten und nicht erschlossen Flächen im Außenbereich in 


Anspruch genommen werden müssen. Die bisherige Nutzung der Teilfläche 2 entspricht 


nicht der Festsetzung des Ursprungs- Bebauungsplanes einer „privaten Grünfläche“. 


Des Weiteren befindet sich diese Teilfläche 2 inselartig inmitten umgebender Gewerbe-


flächen, innerhalb der Ortslage mit angrenzendem, öffentlichem Verkehrsflächen. Diese 


Fläche unterliegt infolgedessen einer gewissen Sensibilität im Hinblick auf die Wahr-
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nehmung des allgemeinen Erscheinungsbildes. Durch die 2. Änderung des Bebauungs-


planes wird die Fläche einer stetigen Nutzung mit einhergehender Pflege verbleibender 


Grünflächen unterzogen, was sich allgemein positiv auf das Schutzgut Landschaftsbild 


auswirkt.  


Weitere Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung negativer Auswirkungen 


• Minimierung von Neuversiegelungen auf das unabdingbar notwendige Maß (Er-


schließung zur B 185) zum Schutz des Bodens 


• Festsetzung einer separaten Zufahrt (Erschließung über Nachbargrundstück 


nicht mehr erforderlich) 


• Festsetzung, dass die erforderlichen Stellflächen in wassergebundener Bauweise 


herzustellen sind 


• Verwendung mineralischer, wasserdurchlässiger Schüttgüter beim Bau sonstiger 


Stellflächen anstelle einer Vollversiegelung zum Schutz des Bodens und des 


Grundwassers 


• Vermeidung nachteiliger optischer Auswirkungen durch Festsetzung eines 


Grünstreifens entlang der westlichen Plangebietsgrenze 


• Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den Gehölzbestand, Anpassung zu-


künftiger Stellflächen an die Bestandssituation 


• vorrangige Nutzung bereits versiegelter Flächen bzw. baulich veränderter Flä-


chenbereiche aus Gründen des Bodenschutzes. 


 


5.5.2 Alternative Planungsmöglichkeiten 


Die vorliegende Planänderung resultiert aus dem Ansiedlungswunsch des Autohandels 


City Mobile Köthen auf dem Grundstück Friedrich- Ebert- Straße Nr. 40. Das Grund-


stück ist mit einem bestehenden Gebäudekomplex und versiegelten Flächen bereits 


teilweise bebaut.  


Der bestehende Bedarf an Gewerbefläche auf diesem Grundstück ist gegeben und auf-


grund der bereits vorhandenen gleichgelagerten Nutzung im unmittelbar angrenzenden 


Bereich sinnvoll und umsetzbar. Die erforderliche Erschließung an der westlichen 


Grundstücksgrenze zur B183 ist ebenfalls möglich. 


Die Planungsänderung wirkt sich langfristig positiv auf den Zustand des Grundstücks 


aus und führt im Vergleich zur prognostizierten Nichtnutzung zu einer allgemeinen 


Aufwertung des unmittelbaren Standortes.  


Für die vorliegende 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHE-


MALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (AN-
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HALT) gibt es keine anderweitige bzw. alternative Planungsmöglichkeit. Des Weiteren 


wird mit der Umsetzung der Planung dem Grundsatz nach einem sparsamen Umgang 


mit Grund und Boden entsprochen, weil die bereits vorhandene Infrastruktur besser 


ausgelastet wird.  


 


5.5.3 Flächenbilanzierung 


/?����*@22.?$��A���&.6B0�$ @.-$/@��?$��1?�A��A@���@B02.@$@��C ���A@�� �1��2?$��?$A�


 @.-$/@��?$���4$��@$��@&&�$�@*�.-$A�"-B0"�$)-$0-.2�herangezogen. 


Grundlage dieses Verfahrens ist die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen. Zur 


Ermittlung des Kompensationsdefizits erfolgt zunächst in Tabelle 4 eine Erfassung so-


wohl für die unmittelbar vor dem Eingriff betroffenen Flächen, als auch die Nutzungs-


änderungen der Flächen nach der Umsetzung der Planung. In einer weiterführenden 


Zusammenstellung, erfolgt in Tabelle 5 die Ausgleichsbewertung und die Ermittlung  


erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen. 


In der Anlage 5 sind die Angaben der Flächenbilanzierung nach Bestand (Anlage 5.1 


‚Bestandsplan‘) und Planung (5.2 ‚Planung‘) differenziert dargestellt, so dass die Flä-


chenangaben besser nachvollzogen werden können. 
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Tabelle 3: Eingriffsbewertung  


Bewertung  Fläche in m² Code Ist-Wert Wertpunkte 


Bestand (Ausgangssituation B-Plan Nr. 9)         
Gewerbegebiet, versiegelte Flächen (GRZ= 0,7, überbaubar 0,8)* 2.044 VPZ 0 0 
Gewerbegebiet, nicht versiegelt  301 GSB 7 2.107 
Gewerbegebiet, zu erhalt. Baumbestand (7 x 30m²)** 210 HEC 20 4.200 


Private Grünfläche, sonstige Parkanlage*** 2.055 PYC 9 18.495 


Summe Ist-Wert 4.610     24.802 


Bewertung Fläche in m² Code Plan-Wert Wertpunkte 


Planung          


Gewerbegebiet, versiegelte Flächen (GRZ=0,4) 1.714 VPZ 0 0 


Gewerbegebiet, wassergebundene Bauweise (GRZ=0,2)**** 857 VWB  3 2.571 


Scherrasen 924 GSB 7 6.468 


zu erhalt. Baumbestand (23x30m²)** 690 HEC 20 13.800 


Anpflanzen von Sträuchern (Strauchhecke 40 x 2,5m) 100 HHA 14 1.400 


Private Grünfläche (Ersatzpflanzung 8 Stück)** 32 HRB 9 288 


Private Grünfläche (Scherrasen) 293 GSB 7 2.051 


Summe Plan-Wert 4.610     26.578 


Kompensationsbewertung in Wertpunkten WP         


Kompensationswert (Plan-Wert -  Ist- Wert)     1.776 


*  einschließlich der Überschreitung nach  §19 (4) BauNVO     
** Anzahl Bäume als zu erhalten im Ursprungs-BPlan festgesetzt (vgl. Bestandsplan) WP für Einzelbäume nach Bewertungsmodell LSA 2009  


*** Fläche entspricht in seiner Ausstattung größtenteils dem Biotoptyp einer ´sonstigen Parkanlage´. Eine Abstufung um einen Wertpunkt (9WP) des Planwertes  
     erfolgt aufgrund seiner Größe und Lage inmitten von allseits umgebenen Gewerbe- und Verkehrsflächen und einer daraus resultierenden Vorbelastung. 


**** zusätzliche GRZ von 0,2 aufgrund Überschreitung nach § 19 (4) BauNVO  
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Gemäß den Festsetzungen im Ursprungs- Bebauungsplan gilt für das festgesetzte Ge-


werbegebiet (Teilfläche 1/Gesamtfläche 2.555m) eine GRZ 0,7. Da die Festsetzung zur 


GRZ nicht weiter konkretisiert wurde, besteht gemäß §19 (4) BAUNVO die Möglichkeit 


der Überschreitung bis zur GRZ von 0,8. In der Bestandsbewertung wurde daher von 


diesem Wert ausgegangen. 


Die nicht bebauten Flächen innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes wurden als 


Scherrasen angenommen und der Gehölzbestand gemäß der festgesetzten Erhaltungs-


bindung aus dem Ursprungs- Bebauungsplan übernommen.  


Die Bewertung des Bestandes der Teilfläche 2 (Gesamtfläche 2.055m²), die im Ur-


sprungs- Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt wurde, erfolgt - wie be-


reits im siehe Kap. 5.1 ‚Ausgangssituation‘ beschrieben - als „sonstige Parkanlage“, 


einschließlich des Gehölzbestandes. 


Die Veränderungen der aktuellen Planung der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 


NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ 


DER STADT KÖTHEN (ANHALT) sind im unteren Tabellenabschnitt der Tabelle 4 unter 


‚Planung‘ aufgeführt.  


Für die zukünftige Nutzungsänderung in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ gilt die 


Festsetzung der GRZ mit 0,4 als Maßgabe der maximal überbaubaren Fläche. Für die 


geplanten Aufstellflächen, die in durchlässiger Bauweise als Schotterflächen hergestellt 


werden müssen, erhöht sich gemäß der Anwendung von § 19 (4) BAUNVO der über-


baubare Flächenanteil auf insgesamt 60%.  


Die  unbebauten Flächen des Gewerbegebietes umfassen die Rasenflächen (Scherrasen) 


sowie den zu erhaltender Baumbestand. Dazu zählen einerseits die mit Erhaltungsbin-


dung festgesetzten Gehölze aus dem Ursprungs- Bebauungsplan (7 Stück) sowie eine 


entsprechende Ergänzung in der 2. Änderung des Bebauungsplanes aufgrund der gege-


benen Erhaltungswürdigkeit. Hieraus ergibt sich eine Gesamtstückzahl von 23, die in 


der  Planzeichnung entsprechend als zu erhaltende Bäume festgesetzt sind.  


Zuzüglich der zu erhaltenen Bestandsgehölze sind im unteren Tabellenabschnitt die 


Ersatzpflanzung einer Baumreihe auf einer Privaten Grünfläche und eine Ausgleichs-


maßnahme in Form einer Strauchhecke aufgeführt.  


Festgesetzt ist eine „private Grünfläche“ entlang der westlichen Plangebietsgrenze, auf 


der die Ausführung der erforderlichen Ersatzpflanzung für den bereits entnommenen 


Gehölzbestand (Baumfällgenehmigung vom 04.11.2014) vollzogen wird. Die genaue 


Festlegung der Baumstandorte erfolgt mit dem Baulastträger im Zuge einer geplanten 


Straßenbaumaßnahme. 


Aufgrund der Erweiterung der Gewerbegebietsfläche ist die Ausführung einer weiteren 


Ausgleichsmaßnahme innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Zu diesem Zweck 
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wird die Pflanzung einer Strauchhecke entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze, 


im Bereich des zukünftigen Erschließungsbereiches zur B 185, festgesetzt.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen der Böden des Geltungsbereiches 


wird festgesetzt, dass alle zusätzlich erforderlichen Stellflächen in wassergebundener 


Bauweise hergestellt werden müssen. 


Das Ergebnis der Eingriffsbewertung in der Tabelle 3 zeigt, dass durch die Festsetzun-


gen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Eingriff gegenüber den Festsetzun-


gen des Ursprungs- Bebauungsplan kompensiert ist (1.776 WP Überkompensation). 


Dies bedeutet, dass die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ausreichen, die verursach-


ten Eingriffe in den Naturhaushalt auszugleichen und weitere Kompensationsmaßnah-


men außerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 nicht 


erforderlich sind. 


 


5.6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen 


Zur Vermeidung negativer Auswirkungen und Nutzungskonflikte muss die Umsetzung 


der Festsetzungen entsprechend überwacht bzw. überprüft werden.   


Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGS-


PLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN 


GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) wird gemäß § 4 c BAUGB eine Überwachung 


der Auswirkungen der Planung (sog. ‚Monitoring’) und u.a. der Durchführung der 


grünordnerischen Festsetzungen vorgenommen. Dazu werden die eventuell inzwischen 


nach § 4 Abs. 3 BAUGB eingegangenen Stellungnahmen geprüft. Unabhängig davon 


werden die zuständigen Fachbehörden angeschrieben und zur Stellungnahme aufgefor-


dert. Grundlage der Abfrage ist der Umweltbericht. Die Stellungnahmen werden ausge-


wertet und falls sich unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen ergeben, werden ent-


sprechende Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen. 


 


5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 


Der Planungsanlass für die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ IN KÖTHEN (ANHALT) 


ergibt sich aufgrund des Ansiedlungswunsches des Autohandels City Mobile Köthen 


auf dem Grundstück Friedrich- Ebert- Straße Nr. 40. Mit der Änderung soll u.a. ermög-


licht werden, dass ein bislang als private Grünfläche festgesetzter Bereich als Aufstell-


fläche für die zum Verkauf angebotenen Kfz genutzt werden kann.  


Die Fläche des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist mit einem 


Gebäudekomplex und versiegelten Flächen bereits teilweise bebaut. Das Plangebiet 
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befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage von Köthen (Anhalt) und ist allseits von 


Gewerbenutzungen und Verkehrsflächen umgeben. 


Für die ausreichende Erschließung des Änderungsgebietes ist eine neue Zufahrt von der 


B 185 „Am Holländer Weg“ im Südosten des Grundstückes vorgesehen. Der exakte 


Standort wird mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Köthen (Anhalt) festgelegt 


und als Einfahrtsbereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BAUGB entsprechend festgesetzt. 


Um das geplante Bauvorhaben zu realisieren, ist es erforderlich, die ca. 2.055 qm große 


„private Grünfläche“ überwiegend in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ zu ändern.  


Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgten eine Bewertung der einzelnen Schutzgüter 


und eine Gegenüberstellung der Auswirkungen der Nutzungsänderungen vor und nach 


Durchführung der Planung. 


Die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) stellt insbesondere für 


die Teilfläche 2 einen Eingriff in den Naturhaushalt dar, da durch die Änderung des 


größten Teils der „privaten Grünfläche“ in ein „eingeschränkte Gewerbegebiet“ bislang 


unbebaute Flächen versiegelt werden können.  


Im Vergleich zur bisherigen Festsetzung aus dem Ursprungs- Bebauungsplan wird die 


Erhaltungsbindung für den wertvollen Altbaumbestand auf insgesamt 23 Gehölze er-


höht.  


Entlang der westlichen Plangebietsgrenze wird die gemäß vorliegender Fällgenehmi-


gung (04.11.2014) geforderte Ersatzpflanzung in Form einer Baumreihe mit insgesamt 


8 Einzelbäumen festgesetzt.  


Innerhalb des Geltungsbereiches wird zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf 


den Naturhaushalt entlang der südlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze die 


Pflanzung einer Strauchhecke festgesetzt.  


An die Gestaltung der Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz wird die 


Bedingung geknüpft, dass dies in wassergebundener Bauweise zu erfolgt hat. 


Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 führt aufgrund der aufgeführten Vermei-


dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen im Ergebnis der Bewertung der 


Flächenbilanzierung zu einer positiven Gesamtbilanz für Natur und Landschaft. Das 


bedeutet, dass die im Umweltbericht ausgeführten möglichen nachteiligen Auswirkun-


gen für Natur und Landschaft durch die geplanten Festsetzungen der 2. Änderung des 


Bebauungsplanes Nr. 9 vollständig ausgeglichen werden können und weitere Kompen-


sationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches nicht erforderlich werden.  
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6. Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung 


Die Grundstücke werden derzeit über eine Grunddienstbarkeit zu Lasten der Nachbar-


grundstücke verkehrlich erschlossen. Diese verkehrliche Erschließung ist für ein ge-


werblich genutztes Grundstück nicht ausreichend. Aus diesem Grunde sieht die 2. Än-


derung des Bebauungsplanes Nr. 9 eine separate Zufahrt von der B 185 ‚Am Holländer 


Weg‘ vor.  


(Anmerkung: Eine Erschließung über die ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ ist aufgrund des Hö-


henunterschiedes nicht möglich.) 


In dieser Angelegenheit fand bereits am 01.06.2015 ein Abstimmungsgespräch mit dem 


zuständigen Straßenbaulastträger Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost in 


Dessau statt. Als Ergebnis wurde festzuhalten, dass grundsätzlich eine verkehrliche Er-


schließung des Grundstückes an der avisierten Stelle von der B 185 aus erfolgen kann. 


Einen separaten Antrag mit detaillierten Planunterlagen wird durch den beauftragten 


Architekten zu gegebener Zeit bei der Landesstraßenbaubehörde eingereicht. 


Das Grundstück ist stadttechnisch erschlossen, eine zusätzliche Erschließung ist von 


Seiten des ansiedlungswilligen Gewerbebetriebes nicht erforderlich. 


 


 


7. Hinweise  


Artenschutz 


Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass bei Nutzungsänderun-


gen oder Abrissmaßnahmen Verbotstatbestände des § 44 BNATSCHG vermieden werden 


sollten, denn gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder 


Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 


entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  


Sind Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von besonders bzw. streng geschützten wild le-


benden Tieren durch das Vorhaben betroffen, so kann im Einzelfall von den Verboten 


des § 44 BNatSchG nach einem Antrag eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNATSCHG 


oder eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNATSCHG gewährt werden. Bei der Baufeld-


freimachung ist zu berücksichtigen, dass es gemäß § 39 Abs. 5 Ziff. 2 BNATSCHG ver-


boten ist Bäume und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 


abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Vorhandene benachbarte Bäume (insbe-


sondere die mit einem Erhaltungsgebot belegten Bäume) oder Gehölze sind während 


des Bauvorhabens gemäß DIN 18920 vor Beeinträchtigung zu schützen. 
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Altlasten 


Sollten sich bei Erdarbeiten organoleptische (geruchliche oder optische) Auffälligkeiten 


im Boden zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder 


Altlasten, ist die untere Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 des BODEN-


SCHUTZ-AUSFÜHRUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT). 


Die Entsorgung und der Wiedereinbau von ggf. Aushubmaterialien haben entsprechend 


den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Ab-


fällen“, Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 in der Fas-


sung vom 05.11.2004 i.V. mit Teil I in der Fassung vom 06.11.2003, zu erfolgen, unter 


Berücksichtigung der LAGA Nr. 20 in der Fassung vom 06.11 1997 für Bauschutt. 


Archäologie 


Grundsätzlich gelten für alle Erdarbeiten die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 DENK-


MSCHG LSA, die besagen: 


Wer bei Arbeiten oder anderen Maßnahmen in der Erde oder im Wasser Sachen findet, 


bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind, hat diese 


zu erhalten und der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 


Kampfmittel  


Gemäß Stellungnahme des Landkreises Anhat-Bitterfeld vom 14.07.2016 ist das Plan-


gebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen. Somit ist der zuständigen Bauord-


nungsbehörde (Bauordnungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld) vor Baubeginn von 


Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen ein Nachweis über die 


Kampfmittelfreiheit des betreffenden Baugrundstückes nach § 13 BAUO LSA vorzule-


gen.  


Die Kampfmittelfreiheit wird durch das Technische Polizeiamt des Landes Sachsen-


Anhalt oder eine dafür geeignete Kampfmittelräumfirma bescheinigt. 


Zu einem Kampfmittelprüfungsverfahren sind folgend aufgeführten Unterlagen beim 


Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6, 06749 Bitterfeld-Wolfen einzureichen: 


- kurze Maßnahmenbeschreibung 


- Auflistung der von der Maßnahme betroffenen Flurstücke 


- Auflistung der Grundstückseigentümer der betroffenen Flurstücke 


- Arbeitskarte, aus welcher Angaben zu Gemarkung, Flur und Flurstück sowie die 


Grenzen der betroffenen Flurstücke ersichtlich sind. 
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Versorgungsleitungen 


Stromleitungen: 


Im Bereich des Änderungsbereiches befinden sich Energieversorgungsanlagen der envia 


Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Die ungefähre Lage der Versorgungsleitungen ist 


in der Anlage zur Stellungnahme vom 11.02.2016 enthalten. Es wird von der enviaM 


darauf hingewiesen, dass rechtliche Grundlagen nicht daraus abgeleitet werden können, 


da die Lage der Versorgungsleitungen jederzeit Änderungen unterworfen sein kann.  


Zu den Versorgungsanlagen sind die festgesetzten Abstände entsprechend dem ein-


schlägigen Vorschriften- und Regelwerk zu beachten und einzuhalten. Unterirdische 


Versorgungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Über-


bauungen freizuhalten.  


Das Schachtscheinverfahren ist einzuhalten, im Bereich der unterirdischen Anlagen ist 


Handschachtung erforderlich.  


Gasleitungen: 


Im Bereich des Änderungsgebietes befinden sich Gasversorgungsanlagen in Rechtsträ-


gerschaft der Netzgesellschaft Köthen mbH. Die ungefähre Lage der Versorgungslei-


tungen ist in der Anlage zur Stellungnahme vom 11.01.2016 enthalten. Es wird von der 


Netzgesellschaft Köthen mbH darauf hingewiesen, dass bei Durchführung von Schacht-


arbeiten von den auszuführenden Tiefbaufirmen Schachterlaubnisse einzuholen sind.  


Telekommunikationslinien: 


Im Planbereich sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, Be-


reich Technik Breitband & Festnetz vorhanden. Die ungefähre Lage der Telekommuni-


kationslinien ist in der Anlage zur Stellungnahme vom 09.02.2016 enthalten. Von Sei-


ten der Telekom wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung und Baudurchführung 


die Schutzabstände (30cm bzw. der Forderung der Betreiber, der DIN VDE 0800, Teil 2 


6 4, DIN VDE 08/45, Teil 1 und DIN 0228 Teil 1-4) einzuhalten sind. Können die 


Schutzabstände nicht eingehalten werden, sind in Abstimmung mit der Telekom ent-


sprechende Schutzmaßnahmen zu Lasten des Bauträgers durchzuführen.  


Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom ist zu beachten. 
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8. Planungsstatistik 


Art der Nutzung 
 Fläche in 


ha 


Eingeschränktes Gewerbegebiet   0,43 


Private Grünfläche  0,03 


Gesamtfläche 
 


 0,46 


 


 


9. Verfahren 


Aufstellungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.20115 die Auf-


stellung der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ beschlossen.  


Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BAUGB am 30.10.2015 im Amts-


blatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 10/ Jahrgang 25 ortsüblich bekannt gemacht. 


 


Beteiligung der Öffentlichkeit 


Für die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) wurde 


zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 


10.11.2015 in Form einer Informationsveranstaltung eine frühzeitige Öffentlichkeitsbe-


teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BAUGB durchgeführt. Außerdem wurde der Öffentlichkeit 


vom 09.11.2015 bis einschließlich 20.11.2015 Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-


rung gegeben. 


Der Entwurf der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALI-


GEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


wurde gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB mit Begründung und Umweltbericht sowie den nach 


Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-


nahmen vom 04.07.2016 bis einschließlich 05.08.2016 öffentlich ausgelegt. Ort und 


Dauer der Auslegung wurden am 24.06.2016 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 


Nr. 6/ Jahrgang 26 nach § 3 Abs. 2 BAUGB mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass 


Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
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Beteiligung der Behörden 


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 


die Planung berührt werden kann, wurden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB mit 


Schreiben vom 14/ 15.12.2015 an der Planung beteiligt.  


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß  


§ 4 Abs. 2 BAUGB mit Schreiben vom 20.06.2016 erneut beteiligt und gemäß  


§ 3 Abs. 2 BAUGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage 


des § 4 Abs. 2 BAUGB setzte die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen 


Trägern öffentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.  


 


Abwägungs- und Satzungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am …   . …   . …         die 


eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-


ge geprüft und die Abwägung beschlossen. Von Bürgern wurden keine Anregungen, 


Bedenken und/ oder Hinweisen vorgebracht.  


Das Ergebnis wurde gemäß § 3Abs. 2 Satz 4 BAUGB mitgeteilt. 


Die vorliegende Begründung mit Umweltbericht ist Grundlage des Satzungsbeschlusses 


vom … . … . … . 


 


 


Köthen (Anhalt), ............................. 


 


 


 


----------------------------------------------- 
Oberbürgermeister  
der Stadt Köthen (Anhalt)  
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KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT), in Kraft getreten am 
19.032004, erarbeitet durch die Stadtverwaltung Köthen, Planungsabteilung 


1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERAN- 
LAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT), in Kraft 
getreten am 25.04.2014, erarbeitet durch die Stadtverwaltung Köthen, Planungs-
abteilung 


GRÜNORDNUNGSPLAN ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGE- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) - 


VORENTWURF VOM MAI 1997, erarbeitet durch ads architekturbüro dietmar sau-
er, Köthen 


BODENSCHUTZ IN DER RÄUMLICHEN PLANUNG, BERICHTE DES LANDESAMTES FÜR UM-


WELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT, HEFT 29/1998 UND EMPFEHLUNGEN ZUM BO-


DENSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG, MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 


UMWELT DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


BODENSCHUTZ-AUSFÜHRUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT (BODSCHAG) 


vom 02.04.2002 (GVBl. LSA S. 214), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 16.12.2009 (GVBl. LSA S. 708) 


 ?$A�"@**@""@4$""B0?2/��"�2/� D� @*"B0�+� in der Fassung der Bekanntmachung vom 


26.09.2002�(BGBl I 02, S. 3830) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 


am 24.02.2012 (BGBl I S. 212) 


BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) VOM 29. JULI 2009 (BGBL. I S. 2542), ZU-


LETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 5 DES GESETZES VOM 06.02.2012 (BGBL. I S. 
148) 


DENKMALSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT – DENKMSCHG LSA - vom 
21.10.1991 (GVBL. LSA S. 368), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769, 801) 
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EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE KREISSTADT KÖTHEN (ANHALT), erar-
beitet durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH - GMA, 
Ludwigsburg, Dezember 2006, einschließlich des Beschlusses der Liste des zen-
trenrelevanten Sortiments „Köthener Liste“ des Stadtrates der Stadt Köthen vom 
22.02.2007 - öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 3 vom 23.03.2007 


ERNST, ZINKAHN, BIELENBERG, KRAUTZBERGER: BAUGESETZBUCH, LOSEBLATT KOM-


MENTAR, 98. Auflage 2011, C.H. Beck 


FICKERT, HANS, CARL PROF. DR./ FIESELER, HERBERT, DIPL.-ING.: BAUNUTZUNGSVER-


ORDNUNG - KOMMENTAR, 11. Auflage, 2008, Verlag W. Kohlhammer 


FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT), IN DER ZURZEIT RECHTSWIRK-


SAMEN FASSUNG, EINSCHLIEßLICH ALLER ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN, ER-


ARBEITET DURCH DIV. PLANUNGSBÜROS 


KAULE, G.: ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZ, 2. AUFLAGE, ULMER VERLAG, STUTTGART, 
1991 


LANDESENTWICKLUNGSGESETZ DES SACHSEN-ANHALT – LENTWG-LSA vom 23.04.2015 
(GVBl. LSA S. 170) 


LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997), erarbeitet durch Umwelt-
vorhaben Möller & Darmer GmbH, Büro für Landschaftsplanung, Berlin 


MITTEILUNG DER LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL – LAGA – Nr. 20 in der Fas-


sung vom 05.11.2004 i.V.m. Teil I in der Fassung vom 06.11.2003 


NATURSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (NATSCHG) vom 10.12.2010 in 
der zurzeit gültigen Fassung (GVBL. LSA 2010 S. 569) 


RAUMORDNUNGSGESETZ - ROG - VOM 22.12.2008 (BGBL. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 


REGIONALER ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-
WITTENBERG vom 07.10.2005, in Kraft getreten am 24.12.2006 
) SACHLICHER TEILPLAN „DASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZEN-


TREN IN DER PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“ be-
schlossen durch die Regionalversammlung am 27.03.2014 


) SACHLICHER TEILPLAN „NUTZUNG DER WINDENERGIE IN DER PLANUNGSRE-


GION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“, beschlossen am 27.05.2016 durch 
die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt- Bitterfeld- Wittenberg (Be-
schluss-Nr. 05/2016)  


) REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT- BIT-


TERFELD- WITTENBERG MIT DEN PLANINHALTEN „RAUMSTRUKTUR, STAND-


ORTPOTENZIALE, TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND FREIRAUMSTRUKTUR“ 


(REP A-B-W - 1. ENTWURF) vom 27.05.2016 , Beschluss der Reginalvers-
mmlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt- Bitterfeld- Witten-
berg Nr. 03/2016 
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RICHTLINIE ZUR BEWERTUNG UND BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-
ANHALT (BEWERTUNGSMODELL SACHSEN-ANHALT) Gem. RdErl. des MLU, 
MBV, MI und MW vom 16.11.2004 (MBl. LSA Nr. 53/2004 vom 27.12.2004, 
S. 685), Wiederinkraftsetzung und zuletzt geändert am 12.03.2009 (MBl. LSA 
Nr. 13/2009 S. 250)  


SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER 


BÄUME (BAUMSCHUTZSATZUNG) VOM 14.12.2000, ZULETZT GEÄNDERT DURCH 


DIE 1. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ER-


HALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER BÄUME (BAUMSCHUTZSATZUNG) VOM 


25.10.2001 


SATZUNG DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN 


SCHUTZ DER HECKEN (HECKENSCHUTZSATZUNG) VOM 27.05.2005, ZULETZT GE-


ÄNDERT DURCH DIE 1. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR SATZUNG DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER HECKEN (HE-


CKENSCHUTZSATZUNG) VOM 19.06.2004 


Schwier, Volker Prof. Dr.-Ing: Handbuch der Bebauungsplan-Festsetzungen, Verlag 
C.H. Beck, München 2002. 


SECHSTE ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZ - TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LÄRM (TA-
LÄRM) vom 26.08.1998 (GemMBl. S. 503) 


TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT) VOM 


27.02.1986 (GemMBl. S. 95) 


UMWELTSCHADENSGESETZ vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 14 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 


VERORDNUNG ÜBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


2010 - LEP-LSA - vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160), gültig ab 
12.03.2011 


VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES 


PLANINHALTS (PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PLANZV 90) vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 







Bahnhof


B
a
h
n


h
o
fs


tra
ß


e


L
u
is


e
n
s
tra


ß
e


Franzstraße


Galgenberg


G
e
o
rg


s
tra


ß
e


A
n
 d


e
r E


ise
n
b
a
h
n


Friedrich-Ebert-S
traße


A
m


 H
o
llä


n
d
e
rw


e
g


Merziener Straße


H
in


sd
o
rfe


r S
tra


ß
e


Heinrichsplatz


��������	�
��������		�
����������������������������
�������
�������������
����	��������	��������
���������������� �����!


��"����#����������


����	�
�����#����� ����	�
�����#��������������	�



���		�
�������������


����	�
�����#������$�������	�

unmaßstäblich


Liegenschaftskarte (ALK)


© Geobasis-DE/LVermGeo LSA,


2015/ A 18-311-2010-7


 �% �&�$







����


����


����


����


����


�	



�����������������������������������������������
����������� !�����������"�����#�������#!	����
���$�����#!	����%
����	&


"�'���	��������������(��������"�


���	���������)���������������������������


������������)���������(�������
Maßstab 1 : 2000



�*
�+������		�,


Liegenschaftskarte (ALK)
 (c) GeoBasis-DE/LVermGeo LSA
2013 / A18-311-2010-7







��������	���
���
��


��


����������������







M


W


M


G


G


W


M


������������	
��	���������
	������	���������


�������	�����������	���������


Maßstab 1 : 5 000


����� �!�"�����#







��������	���
���
��


Grünflächen


Flächen für den überörtlichen Verkehr und für 


Wohnbaufläche


Flächen für den Gemeinbedarf


Gewerbliche Baufläche


Gemischte Baufläche


Einrichtungen:


Schule


Parkanlage


Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches


des Naturschutzrechtes (§ 30 NatSchG LSA)


Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege  und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft


W = Wasserleitung


Hauptversorgungsleitungen


unterirdisch


E  = Elektrizität


oberirdisch


W


M


G


hier:


umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
Kennzeichnung der Lage der Flächen, deren Böden erheblich mit


Nachrichtliche Übernahmen


Hinweise und Kennzeichnungen


Umgrenzung von geplanten Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechtes (§ 30 NatSchG LSA)


Bereiche mit Bodenfunden aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit


G  = Gas


die örtlichen Hauptverkehrszüge
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traße


5,58 m²


Mauer versetzten


Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebau-


ungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen


Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH"


die für den Knotenpunktausbau benötigte 


Fläche im Geltungsbereich der 2. Änderung des


Babauungsplanes Nr. 9


Liegenschaftskarte (ALK)
© Geobasis-DE/LVermGeo LSA,
2015/ A 18-311-2010-7


B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Stand: 22.09.2016
Datei: 160329 Anlage


Maßstab  1 : 250


−Anlage 4−


          Straßenausbau


Stadt Köthen (Anhalt)
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Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE 2 Begründung mit Umweltbericht und Anlagen- Satzungsexemplar.pdf


